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1. Analysemethodik 

HERANGEHENSWEISE 

 KARTIERUNG ENERGETISCHER PARAMETER 

 UMFÄNGLICHE AKTEURSBETEILIGUNG 

 DIFFERENZIERTE VERTIEFUNGEN 
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Lagebild 

 

CO2-Bilanz 

 

Szenarien 

 

Maßnahmen 

1. Analysemethodik 

GEBÄUDEBESTAND 

 

ENERGIEVERSORGUNG 

 

NEUBAUPOTENZIALE 

 

MOBILITÄT 

 

 

Eigentumsverhältnisse, Baualtersklassen, Denkmalschutz, Sanierungsstände, Energieeffizienz 

Bebauungsoptionen, Rahmenplanungen, Baurecht 

Fernwärme, Gas, Erneuerbare Energien 

Verkehrswegezustand, ÖPNV-Anbindung, alternative Mobilitätsformen 

UNTERSUCHUNGSSCHWERPUNKTE 
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2. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
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2. Untersuchungsergebnisse 

WESTLICHE 

STADTERWEITERUNG 

 

OSTROW 
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2. Untersuchungsergebnisse - Gebäudebestand 

         EIGENTUMSVERHÄLTNISSE 
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2. Untersuchungsergebnisse - Gebäudebestand 

         BAUALTERSKLASSEN 
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2. Untersuchungsergebnisse - Gebäudebestand 

         DENKMALSCHUTZ 
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2. Untersuchungsergebnisse - Gebäudebestand 

         SANIERUNGSSTÄNDE 
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 im Mittel 110 kWh/m²a,  

 

 unsaniert/teilsaniert 135 kWh/m²a 
 

 

 IM MITTEL 104 kWh/m²a,  

 

 UNSANIERT/TEILSANIERT 150 kWh/m²a 
 

 

         ENERGIEEFFIZIENZ 

2. Untersuchungsergebnisse - Gebäudebestand 
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2. Untersuchungsergebnisse - Gebäudebestand 

         ZUSAMMENFASSUNG GEBÄUDEBESTAND 

Eigentum 

• über 50 % kleinteiliges privates 

Eigentum (versch. kommunale Objekte 

& Potenzialflächen) 

 

Baualter & Denkmalschutz 

• homogene Baualtersklasse  

     (über 80 % vor 1918) 

• Denkmalsatzung / Viele Einzeldenkm. 

 

Energieeffizienz 

• über 75 % nicht energetisch vollsaniert 

• wirtschaftliches Einsparpotenzial 

Heizwärme: 30-35 % mittelfristig 

 

 

• über 45 % kleinteiliges privates 

Eigentum (wenig kommunale Objekte) 

 

 

 

• durchmischte Baualtersklassen  

    (ca. 50 % vor 1918) 

• keine Denkmalsatzung / wenige 

Einzeldenkmäler 

 

• über 60 % nicht energetisch vollsaniert 

• wirtschaftliches Einsparpotenzial 

Heizwärme: 20 - 25 % mittelfristig 
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         NETZPLAN: GAS UND FERNWÄRME 

 

2. Untersuchungsergebnisse - Energieversorgung 
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 40 % Fernwärmesatzungsfläche 

 5 Gebäude mit Doppelversorgung 

 41 dezentral versorgte Gebäude 

 

 

 80 % Fernwärmesatzungsfläche 

 6 Gebäude mit Doppelversorgung 

 5 dezentral versorgte Gebäude 

 

 

 

         ANSCHLUSSGRAD DER ENERGIETRÄGER ZUR WÄRMEVERSORGUNG IN % 

 

2. Untersuchungsergebnisse - Energieversorgungsnetze 
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 aktuell ca. 1.900 m² PV 

 Deckungsanteil 3,5 % (Stromverbrauch) 

 

 

 aktuell ca. 1.630 m² PV 

 Deckungsanteil 6,5 % (Stromverbrauch) 

 

 

3,5 %                 10 % der nutzbaren Dachfläche  

        SOLARE DACHFLÄCHENNUTZUNG 

 

2. Untersuchungsergebnisse - Energieversorgung 
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 Potenzial von bis zu 65.000 m² NGF  

 zw. 1.950 - 4.225 MWh/a 

 

 

 

         BEBAUUNGSOPTIONEN 

 

2. Untersuchungsergebnisse - Neubaupotenziale 

 Potenzial von bis zu 71.000 m² NGF 

 zw. 2.161 - 4.682 MWh/a 
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27.947  Gesamt in t/a  8.437  

7,3 t      je Einwohner und Jahr  7,1 t 

6 %     Anteil an der Gesamtstadt             2 % 

  

         BILANZDURCHSCHNITT 2011 - 2013 

 

2. Untersuchungsergebnisse – CO2-Bilanz 
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– 50 %  

W. Stadterweiterung 
 

 

 

 

 

– 30 %  

Ostrow 
 

 

 

         QUANTIFIZIERBARE EINSPAREFFEKTE BIS 2050* 

2. Untersuchungsergebnisse  

* ggü. Durchschnitt  zw. 2011 – 2013 in CO2/a 
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3. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
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3. Handlungsempfehlungen 

         AKTIONSPLAN UND MAßNAHMENDATENBLÄTTER 

         GRUNDLAGE DER POTENZIALUMSETZUNG 
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3. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN - OSTROW 
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Kommune 

K 1  - Einrichtung Sanierungsmanagements 

K 2  - Bebauungsplan „Ehemaliger Busbahnhof“ 

K 3 - Steigerung der Energieeffizienz der Lichtpunkte 

K 4  - Verfügungfonds  „Energieeffizienter Stadtumbau“ 

K 5  - Sanierungsgebiet Ostrow 

K 6  - Modellvorhaben bei Neubebauung und 

Baulückenschließung fördern und initiieren 

K 7  - Energiespielplatz Ostrow 

 

 

 

CO2-Einsparung bis zu 80 % gegenüber konventionellen Neubau 

Zeitraum  2017 bis 2018 Priorität  hoch 

Akteure Stadt Cottbus, Sanierungsmanagement Zielgruppe Stadt Cottbus, Investoren, Baugruppen  

 

3. Handlungsempfehlungen - Ostrow 
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Kommune 

K 1  - Einrichtung Sanierungsmanagements 

K 2  - Bebauungsplan „Ehemaliger Busbahnhof“ 

K 3 - Steigerung der Energieeffizienz der Lichtpunkte 

K 4  - Verfügungfonds  „Energieeffizienter Stadtumbau“ 

K 5  - Sanierungsgebiet Ostrow 

K 6  - Modellvorhaben bei Neubebauung und 

Baulückenschließung fördern und initiieren 

K 7  - Energiespielplatz Ostrow 

 

 

 

 

CO2-Einsparung steht in Abhängigkeit zu den konkreten Maßnahmen 

Zeitraum  ab 2016 Priorität  mittel 

Akteure Stadt Cottbus, lokale Unternehmen Zielgruppe Eigentümer und Einwohner 

 

3. Handlungsempfehlungen - Ostrow 
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3. Handlungsempfehlungen - Ostrow 

Kommune 

K 1  - Einrichtung Sanierungsmanagements 

K 2  - Bebauungsplan „Ehemaliger Busbahnhof“ 

K 3 - Steigerung der Energieeffizienz der Lichtpunkte 

K 4  - Verfügungfonds  „Energieeffizienter Stadtumbau“ 

K 5  - Sanierungsgebiet Ostrow 

K 6  - Modellvorhaben bei Neubebauung und 

Baulückenschließung fördern und initiieren 

K 7  - Energiespielplatz Ostrow 

 

 

 

 

CO2-Einsparung keine direkte Einsparung 

Zeitraum  ab 2017 Priorität  Mittel 

Akteure Stadt, Wohnungsunternehmen, Investoren, 

Sanierungsmanagement 

Zielgruppe Anwohner, Kinder 
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Gebäude 

G 1 - Energetische Sanierung des privaten Gebäudebestands 

G 2 - Energetische Sanierung industrieller Wohnbauten 

G 3 - "Null-Emission“ Wohnstandort Busbahnhof 

G 4 - Erhöhte Effizienzstandards im Neubau 

G 5 – Unterstützung geringinvestiver Verbesserungen  

G 6 - Innovative Kopplung von Fernwärme mit Solarthermie 

G 7  - Wärmecontracting   

 

 

 

 

 

 

 

CO2-Einsparung bis 15 % des Heizwärmebedarfs 

Zeitraum  ab 2016 Priorität  mittel 

Akteure Sanierungsmanager, Verbraucherzentrale, 

freie Energieberater 

Zielgruppe Hauseigentümer und Mieter 

 

3. Handlungsempfehlungen - Ostrow 



24. März 2016 

Folie 26  

 
Gebäude 

G 1 - Energetische Sanierung des privaten Gebäudebestands 

G 2 - Energetische Sanierung industrieller Wohnbauten 

G 3 - "Null-Emission“ Wohnstandort Busbahnhof 

G 4 - Erhöhte Effizienzstandards im Neubau 

G 5 – Unterstützung geringinvestiver Verbesserungen 

G 6 - Innovative Kopplung von Fernwärme mit Solarthermie 

G 7  - Wärmecontracting   

 

 

 

 

 

 

 

CO2-Einsparung 128 t/a 

Zeitraum  ab 2016 Priorität  hoch 

Akteure eG Wohnen 1902 GmbH, Stadtwerke Cottbus 

GmbH 

Zielgruppe zukünftige Mieter 

 

3. Handlungsempfehlungen - Ostrow 
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Energieversorgung 

E 1  - Machbarkeitsstudie Abwasserwärmerückgewinnung 

E 2 - Netzentflechtung steuern 

E 3  - Erweiterung Fernwärme- / Nahwärmesatzung 

 

 

 

 

CO2-Einsparung ist in der Voruntersuchung zu ermitteln 

Zeitraum  ab 2017 Priorität  hoch 

Akteure Stadt Cottbus, LWG, Sanierungsmanagement 

 

Zielgruppe Stadt Cottbus, LWG, Investoren  

 

 

3. Handlungsempfehlungen - Ostrow 
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Verkehr 

V1 – Ladeinfrastruktur E-Mobilität Ostrower „Platz“ 

V2 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität eG Wohnen Neubau 

V 3  - Initiative „Fahrradfreundliches Ostrow“ 

V 4  - Unternehmerische Anreize (Energiebewusstsein) 

V 5  - Mobilitätsstation für E-Carsharing und E-Leihfahrräder 

 

 

 

 

CO2-Einsparung ist in der Voruntersuchung zu ermitteln 

Zeitraum  ab 2016 Priorität  hoch 

Akteure  Stadt Cottbus, Stadtwerke, 

Verkehrsanlagenplaner, potenzielle Betreiber von 

Ladestationen 

Zielgruppe  Fahrzeughalter, Stadtwerke, Stadt 

 

3. Handlungsempfehlungen - Ostrow 
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Sanierungsmanagement 

S 1  - Vor-Ort-Beratungsangebot für Eigentümer und Mieter 

S 2  - Beratung / Vorplanung Eigenverbrauch Photovoltaikstrom 

S 3  - Kostenfreie Gebäudethermografie und Gebäudechecks 

S 4 – Vorplanung innovativer Energieversorgung / Infrastruktur 

S 5  - Öffentlichkeitsarbeit, Steuerung und Monitoring  

 

 

 

 

3. Handlungsempfehlungen - Ostrow 
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3. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN – W. STADTERWEITERUNG 
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Kommune 

K 1  - Einrichtung Sanierungsmanagements 

K 2 - Energiemanagement für kommunale Gebäude  

K 3 - Steigerung der Energieeffizienz der Lichtpunkte 

K 4  - Einsatz von Städtebaufördermitteln (STU/A) für 

Vorbereitung energetischer Sanierungsmaßnahmen 

K 5 – Einsatz von Städtebaufördermittel (SSE) für die 

Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen 

 

 

 

 

3. Handlungsempfehlungen – W. Stadterweiterung 

K 2 - Energiemanagement für kommunale Gebäude 

Kurzbeschreibung  

Energiecontrolling ist die Basis für ein erfolgreiches Energiemanagement. Dabei geht es um die zeitnahe 

Erfassung der Wärme-, Strom- und Wasserverbräuche, die Auswertung durch Vergleich mit früheren 

Verbrauchswerten des Gebäudes oder mit vergleichbaren Gebäuden und die Weitergabe der Informationen an 

Betreiber und Nutzer. Die Einrichtung eines verbesserten Energiecontrollings für die öffentlichen Gebäude im 

Quartier ermöglicht einen Testlauf in Vorbereitung einer Gesamtlösung für alle kommunalen Liegenschaften, 

was eine Teilaufgabe des kommunalen Klimaschutzmanagements ist. 

 Da die alleinige Auswertung der Jahresrechnungen der Versorger nur eine grobe Orientierung ermöglicht, soll 

die Datenbasis durch monatliche Zählerstandsablesungen und 

schrittweisen Aufbau einer automatischen Verbrauchserfassung 

(z. B. über M-Bus mit viertelstündlicher Datenübertragung) 

erweitert werden. Alle Verbrauchsdaten werden dann künftig 

zentral gespeichert, systematisch ausgewertet und ggf. 

veröffentlicht. Sofern von den Versorgern bereits 

fernauslesefähige Zähler eingebaut sind, müssen die 

Datenübertragungsrechte geklärt werden. 

Das Sanierungsmanagement unterstützt die Bauverwaltung bei 

der Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme, bei der 

Datenauswertung, der Vertragsoptimierung und der 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Abb. 1 – Beispiel kommunales Gebäude 

 

Quelle:  GWJ 

CO2-Einsparung 5 %, entspricht 49 t/a 

Zeitraum  ab 2016 Priorität  hoch 

Akteure Stadt Cottbus, Stadtwerke, LWG, 

Sanierungsmanagement, Klimaschutzmanagement 

Zielgruppe Stadt Cottbus 

Wirtschaftlichkeit und Förderung 

Erfahrungen aus anderen deutschen Städten zeigen, dass allein durch das Controlling als organisatorische 

Maßnahme mindestens 5 % der Energiekosten eingespart werden können. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis liegt 

dabei zwischen 1:5 und 1:10. (Quelle: www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de) 

Konzepterstellung und Begleitung der Umsetzung werden über das KfW Programm 432 gefördert. 

Handlungsschritte 

 Bestandsaufnahme der bisherigen Verbrauchserfassung und -auswertung, Abgleich mit den Zielen 

des kommunalen Energiemanagements, Ermittlung des Änderungsbedarfs, Konzepterarbeitung 

 Berücksichtigung der Kosten im Fördermittelantrag gegenüber der KfW und den Anforderungen an das 

Sanierungsmanagement 
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Kommune 

K 1  - Einrichtung Sanierungsmanagements 

K 2 - Energiemanagement für kommunale Gebäude  

K 3 - Steigerung der Energieeffizienz der Lichtpunkte 

K 4  - Einsatz von Städtebaufördermitteln (STU/A) für 

Vorbereitung energetischer Sanierungsmaßnahmen 

K 5 – Einsatz von Städtebaufördermittel (SSE) für die 

Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen 

 

 

 

 

3. Handlungsempfehlungen – W. Stadterweiterung 

K 2 - Energiemanagement für kommunale Gebäude 

Kurzbeschreibung  

Energiecontrolling ist die Basis für ein erfolgreiches Energiemanagement. Dabei geht es um die zeitnahe 

Erfassung der Wärme-, Strom- und Wasserverbräuche, die Auswertung durch Vergleich mit früheren 

Verbrauchswerten des Gebäudes oder mit vergleichbaren Gebäuden und die Weitergabe der Informationen an 

Betreiber und Nutzer. Die Einrichtung eines verbesserten Energiecontrollings für die öffentlichen Gebäude im 

Quartier ermöglicht einen Testlauf in Vorbereitung einer Gesamtlösung für alle kommunalen Liegenschaften, 

was eine Teilaufgabe des kommunalen Klimaschutzmanagements ist. 

 Da die alleinige Auswertung der Jahresrechnungen der Versorger nur eine grobe Orientierung ermöglicht, soll 

die Datenbasis durch monatliche Zählerstandsablesungen und 

schrittweisen Aufbau einer automatischen Verbrauchserfassung 

(z. B. über M-Bus mit viertelstündlicher Datenübertragung) 

erweitert werden. Alle Verbrauchsdaten werden dann künftig 

zentral gespeichert, systematisch ausgewertet und ggf. 

veröffentlicht. Sofern von den Versorgern bereits 

fernauslesefähige Zähler eingebaut sind, müssen die 

Datenübertragungsrechte geklärt werden. 

Das Sanierungsmanagement unterstützt die Bauverwaltung bei 

der Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme, bei der 

Datenauswertung, der Vertragsoptimierung und der 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Abb. 1 – Beispiel kommunales Gebäude 

 

Quelle:  GWJ 

CO2-Einsparung 5 %, entspricht 49 t/a 

Zeitraum  ab 2016 Priorität  hoch 

Akteure Stadt Cottbus, Stadtwerke, LWG, 

Sanierungsmanagement, Klimaschutzmanagement 

Zielgruppe Stadt Cottbus 

Wirtschaftlichkeit und Förderung 

Erfahrungen aus anderen deutschen Städten zeigen, dass allein durch das Controlling als organisatorische 

Maßnahme mindestens 5 % der Energiekosten eingespart werden können. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis liegt 

dabei zwischen 1:5 und 1:10. (Quelle: www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de) 

Konzepterstellung und Begleitung der Umsetzung werden über das KfW Programm 432 gefördert. 

Handlungsschritte 

 Bestandsaufnahme der bisherigen Verbrauchserfassung und -auswertung, Abgleich mit den Zielen 

des kommunalen Energiemanagements, Ermittlung des Änderungsbedarfs, Konzepterarbeitung 

 Berücksichtigung der Kosten im Fördermittelantrag gegenüber der KfW und den Anforderungen an das 

Sanierungsmanagement 
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Gebäude 

G 1 - Denkmalgerechte Wärmedämmung 

G 2 - Direktansprache der Gebäudeeigentümer mit akuten 

Handlungsbedarfen 

G 3 - Förderung von Wohneigentum durch Unterstützung von 

Baugruppen 

 

 

 

 

 

 

 

3. Handlungsempfehlungen – W. Stadterweiterung 

 

G 3 - Förderung von Wohneigentum durch Unterstützung von Baugruppen 

Kurzbeschreibung  

Abb. 1 – Beispiel Plusenergie Wohn-
projekt in Berlin-Adlershof 

 

Quelle: www.newtonprojekt.de/ 

Die Förderung von Wohneigentum ist eine zentrale Aufgabe der staatlichen und kommunalen Wohnungspolitik. 

Neben den gesellschaftlichen und sozialen Vorteilen einer Erhöhung der Wohneigentumsquote ergeben sich 

auch positive städtebauliche und wirtschaftliche Auswirkungen für die Stadt. Eine Form der Förderung ist die 

Unterstützung von Baugruppen. In verschiedenen deutschen Städten sind Baugemeinschaften durch ihr 

Engagement, ihre Risikobereitschaft und ihre Innovationskraft bereits zu "Motoren" der Quartiersentwicklung 

geworden. Dieses Potenzial kann auch für die Umsetzung ambitionierter energetischer Zielstellungen genutzt 

werden. Dies gilt sowohl für die Sanierung von Bestandsgebäuden als auch für Neubauvorhaben. Aufgabe der 

Kommune ist es die Prozesse der Wohneigentumsbildung zu fördern und zu moderieren. Die Unterstützung ist 

erforderlich, da Baugruppen in der Findungs- und Finanzierungsphase im Wettbewerb mit klassischen 

Bauträgern klar im Nachteil sind. 

In Cottbus kann bei der Förderung von Baugruppen an die Leistungen der Initiative STADTWOHNEN Cottbus 

angeknüpft werden. 

Ziel ist durch die Stadt Cottbus mit Unterstützung des 

Sanierungsmanagements folgende Maßnahmen umzusetzen: 

 kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit 

 Auswahl und verbindliche Reservierung von kommunalen 

und sonstigen Grundstücken, z. B. der GWC 

 Begleitung von Gruppenbildungsprozessen, Moderation 

 Beratung zu energetischen Standards und 

Fördermöglichkeiten 

 Begleitung der Planung und Umsetzung 

zukunftsweisender Projekte  

CO2-Einsparung  nicht quantifizierbar 

Zeitraum  ab 2016 Priorität  hoch 

Akteure Stadt Cottbus,  Sanierungsmanager Zielgruppe potenzielle Wohnungseigentümer 

Wirtschaftlichkeit und Förderung 

Selbst genutztes Wohneigentum in Innenstädten wird u. a. über die KfW-Förderprogramme "Energieeffizient 

Sanieren" und "Energieeffizient Bauen" (151/152, 153, 430, 431) und das Land Brandenburg gefördert 

(WohneigentumInnenstadtR). Mehrkosten für verbesserte Energiestandards können in den meisten Fällen über 

die KfW-Förderung kompensiert werden. 

Handlungsschritte 

 Berücksichtigung der Kosten im Fördermittelantrag zum Sanierungsmanagement 

 Suche nach geeigneten Grundstücken 

 Aufbereitung der Maßnahmenerfolge 
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Energieversorgung 

E 1  - Machbarkeitsstudie Abwasserwärme Lausitzer Straße 

E 2 - Machbarkeitsstudie Solarthermie „Nördl. Bahnumfeld“ 

 

 

 

3. Handlungsempfehlungen – W. Stadterweiterung 

E 2 - Machbarkeitsstudie Solarthermie „Nördliches Bahnumfeld“ 

Kurzbeschreibung  

Das brach liegende nördliche Bahnumfeld ist bisher weder durch Fernwärme noch durch Erdgas erschlossen. 

Für die Neubebauung stehen somit alle Optionen einer zukunftsweisenden Energieversorgung offen. 

In Vorbereitung einer zukunftsorientierten und innovativen Wärmeversorgung ist die Möglichkeit einer 

weitgehend regenerativen Wärmeversorgung zu prüfen. Als Projektidee wird ein überwiegend solarthermisch 

gespeistes Nahwärmenetz mit Langzeitspeicher vorgeschlagen. Durch Power-to-Heat-Technologie kann der 

Speicher zusätzlich zur Nutzung von Stromüberschüssen, z. B. aus dem Heizkraftwerk, ausgebaut werden. Der 

Restwärmebedarf wird vorzugsweise über ein Blockheizkraftwerk oder über Wärmepumpen gedeckt. 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll untersucht werden, welche Rahmenbedingungen für den 

wirtschaftlichen Betrieb einer solaren 

Wärmeversorgung einzuhalten sind. In diesem 

Zusammenhang ist neben einer Vorbemessung von 

Kollektorflächen, Speichern, Restwärmeerzeugung und 

Nahwärmenetz auch zu prüfen, ob sich durch 

Kombination mit anderen Ohnehin-Maßnahmen 

Synergieeffekte erzielen lassen. Eine Möglichkeit wäre 

die Integration von Solarflächen auf Dächern oder in 

einen Lärmschutzwall bzw. eine Wand zum Schutz 

gegen Bahnlärm. Ähnliches wurde beispielsweise in 

Crailsheim in Deutschlands größtem Solarwärme-

Heizwerk bereits umgesetzt. Der Großteil der Solar-Kollektoren erstreckt sich dort über einen Schallschutzwall. 

Wichtig ist die Umsetzung als Teil der geplanten Bebauung, um der Innenstadtnahen Lage gerecht zu werden. 

Eine Umsetzung in der Fläche ist städtebaulich nicht zielführend. 

Sofern die Rahmenbedingungen stimmen, ist eine entsprechende Versorgung des nördlichen 

Bahnhofsumfeldes ggf. mittels Bebauungsplan oder Nahwärmesatzung zu präferieren. Am Standort sind in 

Abstimmung mit den städtebaulichen Zielstellungen jedoch flächenhafte ebenerdige Solarthermieanlagen 

auszuschließen. 

Abb. 1 – Beispiel Solarwall in Crailsheim 

 

Quelle:  www.solarserver.de 

CO2-Einsparung ist in der Voruntersuchung zu ermitteln, mind. 20 % bzw. 53 t/a gegenüber konventioneller 

Gasversorgung bei einem Wärmebedarf von ca. 1.047 MWh/a 

Zeitraum  ab 2018 Priorität  hoch 

Akteure Stadt Cottbus, Stadtwerke, 

Sanierungsmanagement 

Zielgruppe Stadt Cottbus, Stadtwerke, Investoren 

Wirtschaftlichkeit und Förderung 

 Maßnahme ist über Mittel des Programms Stadtumbau/Aufwertung förderfähig 

 Kosten sind auf circa 20.000 Euro zu schätzen. 

Handlungsschritte 

 In Abhängigkeit der Rahmenbedingungen: Beauftragung der Voruntersuchung durch die Stadt 

Cottbus, Fertigstellung bis Ende 2019 
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Verkehr 

V 1 - Elektro-Mobilitätsstation „Entrée-Personentunnel“ 

V 2  - Elektro-Ladepunkte und Sonderparkplätze für E-Mobilität 

V 3 - Solarpanel zum Entrée Personentunnel zwecks Ladung 

Mobilitätsstation  

V 4 – Kataster für E-Ladestationen 

 

 

 

 

3. Handlungsempfehlungen – W. Stadterweiterung 

V 1 - Elektro-Mobilitätsstation „Entree Personentunnel“ 

Kurzbeschreibung  

Ergänzend zur Entwicklung des südlichen Bahnhofsvorfeldes zum umweltgerechten Mobilitätszentrum ist auch 

der Aufbau einer Mobilitätsstation in der Nähe des Personentunnels am nördlichen Bahnhofszugang 

erforderlich. Eine zukunftsfähige Lösung muss dabei neben der Stärkung der ÖPNV-Anbindung auch Angebote 

für Elektromobilität sowie sichere Fahrradabstellanlagen einschließen. Die Abstellanlagen müssen den 

veränderten Bedingungen und Platzbedarfen angepasst werden. 

Vermehrt werden nicht nur Normal-Fahrräder genutzt, sondern auch 

Dreiräder, Lastenfahrräder, Elektroroller, Elektromobile für Senioren und 

Personen mit Handicap. 

Mittelfristig wird zur Förderung der Elektromobilität der Aufbau einer 

Station für E-Carsharing und E-Leihfahrräder angestrebt, vorzugsweise 

als Teil einer identitätsstiftenden gesamtstädtischen Lösung mit weiteren 

Stationen an anderen zentralen Punkten (Beispiele: südliches 

Bahnhofsvorfeld, ehemaliger Busbahnhof). In Abhängigkeit von der 

Interessenlage sind die Stationen in Kooperation zwischen 

Cottbusverkehr, lokalen Fahrradhändlern, Stadtwerken und Stadtverwaltung oder über einen professionellen 

Anbieter zu realisieren.  

Das Angebot der Mobilitätsstation sollte auch Elektro-Ladepunkte und Elektro-Sonderparkflächen beinhalten. 

Zum Schutz wertvoller privater Fahrräder ist außerdem die Einrichtung gesicherter (abschließbare) 

Abstellmöglichkeiten angezeigt. Die Führung von Rad- und Autoverkehr ist möglichst zu trennen, um 

Unfallrisiken zu minimieren. 

Der Verkehrsentwicklungsplan muss hinsichtlich E-Mobilität, Car-Sharing, Mobilitätstationennetz und P+R 

fortgeschrieben werden. Derzeit gibt es in Cottbus kein gesamtstädtisches Angebot und Konzept für 

Leihfahrradsysteme (wie z.B. „DB -call a bike“ oder „Stadtrad Finsterwalde“) und auch nur ein Carsharing-

Angebot (Flinkster). 

Abb. 1 – Mobilitätsstation 

 

Quelle:  www.ig-sv.de 

CO2-Einsparung nicht quantifizierbar   

Zeitraum  ab 2016 Priorität  hoch 

Akteure Stadtwerke, Cottbusverkehr, Stadt Cottbus, 

Fahrradhändler, Sanierungsmanagement 

Zielgruppe Einwohner im Quartier und 

darüberhinaus 

Wirtschaftlichkeit und Förderung 

 Die Errichtung verkehrsmittelübergreifender Mobilitätsstationen mit dem Ziel, Fußverkehr, Radverkehr, 

Car-Sharing und ÖPNV zu vernetzen, wird durch die nationale Klimaschutzinitiative (mit 50 % und bis 

zu 350.000 €) gefördert. 

Handlungsschritte 

 Aktivierung und Koordinierung der Akteure durch das Sanierungsmanagement 

 Ggf. Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan (InVEPl 2020) um die Angebote auf einander 

abzustimmen 

 Potenzialflächen aktiv vermarkten 
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KONZEPTE 

 

BESCHLUSS STVV   ENDE MÄRZ  

 

 

SANIERUNGSMANAGEMENT  

 

EINREICHUNG FÖRDERMITTELANTRAG   MAI 

 

BEGINN DER UMSETZUNG  JULI 

 

 

3. Handlungsempfehlungen - Umsetzungshorizont 
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 
 

GEOFFREY KANIG 

   

 

3. Handlungsempfehlungen - Umsetzungshorizont 


